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SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG 
 

Allgemeine Reiseversicherungsbedingungen der  

SIGNAL IDUNA Allgemeine (ARVB SIGNAL IDUNA 2008)  

 
Artikel 1 - 13 gelten für alle Reiseversicherungen der SIGNAL 
IDUNA. Der jeweils abgeschlossene Versicherungsschutz mit den 
entsprechenden Vereinbarungen ist in den nachfolgenden Teilen A 
bis E geregelt. 

 
Artikel 1 Versicherte Personen  
Versicherte Personen sind die namentlich genannten Personen oder 
der im Versicherungsschein beschriebene Personenkreis. Als Famili-
enangehörige gelten Ehepartner, Lebensgefährte und die unterhalts-
berechtigten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, sofern 
sie mit dem Versicherungsnehmer in einem gemeinsamen Haushalt 
leben. Versicherungsfähig sind Personen, die ihren ständigen Wohn-
sitz in Deutschland haben. Versicherungsschutz besteht für die 
mitversicherten Personen (z.B. die mitversicherten Kinder) auch, 
wenn sie allein reisen. 
 
Artikel 2 Versicherte Reise  
1  Bei Jahresversicherungen mit einjähriger Dauer gilt der Versiche-
rungsschutz für beliebig viele private Reisen, wobei die maximale 
Versicherungsdauer je Reise im Tarif geregelt ist.  
Für die Jahres-Reise-Rücktrittskosten-Versicherung gilt:  
Endet das Versicherungsjahr während der Urlaubsreise, besteht der 
Versicherungsschutz nur fort, sofern der Vertrag nicht abgelaufen 
(Verträge ohne Verlängerung) oder gekündigt (Verträge mit Verlän-
gerung) ist. 
 
2  Bei allen übrigen Reiseversicherungen gilt der Versicherungs-
schutz für die jeweilig versicherte Reise. Die Höchstversicherungs-
dauer beträgt 365 Tage. 
 
3  Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen Wohnor-
tes der versicherten Person gelten nicht als Reisen. 
 
Artikel 3 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz tritt nur dann in Kraft, wenn die Prämie vor 
Reiseantritt bzw. bei der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inner-
halb der Abschlussfrist gezahlt wurde. 
  
Der Versicherungsschutz  
 
1 a) beginnt in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit dem 
  Abschluss des Versicherungsvertrages für die gebuchte Reise. 
  Der Versicherungsabschluss muss bei Buchung; spätestens 14 
  Tage nach Erhalt der Reisebestätigung, vorgenommen werden. 
  Bei kurzfristiger Reisebuchung (zwischen 28 und 15 Tage vor 
  Reisebeginn) muss der Abschluss bis spätestens 14 Tage vor 
  Reisebeginn erfolgen. Bei Buchung ab 14 Tage vor Reisebeginn 
  ist der Versicherungsabschluss nur am Buchungstag möglich. 
 b) beginnt in den übrigen Versicherungssparten mit dem Reisean-
  tritt. In der Reise-Krankenversicherung müssen Versicherungs-
  beginn und Reisebeginn identisch sein. 
2 endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der 
 Beendigung der versicherten Reise, bzw. mit Ende des Versich-
 erungsvertrages. Wird bei Reisen mit dem Kraftfahrzeug das 
 Reisegepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft am Wohnort 
 entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit der 
 Ankunft. 
3  verlängert sich über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus, wenn 
    sich die planmäßige Beendigung der Reise verzögert, aus 
    Gründen, die die versicherte Person nicht zu vertreten hat. 
 
Artikel 4 Prämie  
1  Erste oder einmalige Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie wird sofort bei Abschluss des Ver-
trages fällig und ist bei Aushändigung des Versicherungsscheins zu 
zahlen. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Erhalt des Versicherungsscheins erfolgt. 
 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezo-
gen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprechen. 

  
2  Folgeprämie/Folgen der Nichtzahlung 
a)  Folgeprämien sind für jeweils ein Versicherungsjahr spätestens 
am 1. des Monats zu zahlen, in dem ein neues Versicherungsjahr 
beginnt. Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, 
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen. 
b)  Wird eine Folgeprämie nicht spätestens zu diesem Termin be-
zahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es 
sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die 
SIGNAL IDUNA wird den Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens 2 Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn 
darin die Zusammensetzung der rückständigen Prämie sowie die 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angegeben werden, die nach Artikel 4 Nr. 2 c) und d)  mit dem 
Fristablauf verbunden sind. Die SIGNAL IDUNA ist berechtigt, Ersatz 
des durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
c)  Kein Versicherungsschutz:  
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung 
kein Versicherungsschutz, wenn der  Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Artikel 4 Nr. 2 b) (Satz 2) darauf hinge-
wiesen wurde. 
d)  Kündigung:  
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf der Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann die SIGNAL IDUNA die Reiseversiche-
rung ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Artikel 4 Nr. 2 b) (Satz 2)  
darauf  hingewiesen wurde. Wurde gekündigt und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats die angemahnte Prä-
mie nebst Zinsen und Kosten, besteht die Reiseversicherung fort. Für 
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und 
der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungs-
schutz. 
 
Artikel 5 Einschränkung des Versicherungsschutzes/Mehr- 
fachversicherung  
1  Nicht versichert sind die Gefahren 
 

a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse 
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus 
dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer 
dieser Gefahren ergeben; 

b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder 
politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl 
der daran beteiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bür-
gerlichen Unruhen; 

c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 
hoher Hand; 

d) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bioche-
mischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als 
Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne 
Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung. 
 
2   Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 

dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert 
wurde (z.B. nach Tod im Ausland Ersatz der Bestattungskosten 
im Ausland bzw. Ersatz der Überführungskosten nach Deutsch-
land). Auch wenn eine Mehrfachversicherung besteht, leistet die  

    SIGNAL IDUNA aus diesen Verträgen insgesamt nur einmal 
Ersatz bis maximal zur Höhe der nachgewiesenen notwendigen 
Kosten. 

 
Artikel 6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  
und Folgen von Obliegenheitsverletzungen  
1  Obliegenheiten 
Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen sind 
verpflichtet, nach Eintritt des Versicherungsfalles 
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a) den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu vermeiden, 

was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte; 
b) den Schaden der SIGNAL IDUNA unverzüglich, spätestens nach 

Abschluss der Reise, unter Einreichung sämtlicher relevanter  
Unterlagen, anzuzeigen; 

c) der SIGNAL IDUNA jede zumutbare Untersuchung über Ursa- 
che und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hierzu 
dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzureichen, ggf. 
behandelnde Ärzte und andere Versicherer von ihrer Schweige-
pflicht zu entbinden sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde 
einzureichen; 

d) Beginn und Ende jeder Auslandsreise bei der Jahresversiche-
rung auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen; 

e) im Falle einer stationären Behandlung im Krankenhaus und vor 
Beginn umfänglicher diagnostischer und therapeutischer Maß-
nahmen unverzüglich Kontakt zum 24-Stunden-Notfall-Telefon 
der SIGNAL IDUNA aufzunehmen; 

f) dem Rücktransport an den Wohnort bzw. in das dem Wohnort 
nächstgelegene geeignete Krankenhaus bei Bestehen der 
Transportfähigkeit zuzustimmen, wenn die SIGNAL IDUNA den 
Rücktransport nach Art der Krankheit und deren Behandlungs-
bedürftigkeit genehmigt. 

 
2  Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzung 
Wird eine in Artikel 6 Nr. 1 oder in den Teilen A bis F geregelte 
Obliegenheit verletzt, gilt: 
 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 

Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

b) Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.  
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.  
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.  
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach a) zustehendes Kündigungsrecht 
ausübt. 

 
Artikel 7 Zahlung und Entschädigung  
Ist die Leistungspflicht der SIGNAL IDUNA dem Grunde und der 
Höhe nach festgestellt, so hat - soweit in den Teilen A bis F nichts 
anderes bestimmt ist - die Auszahlung der Entschädigung binnen 
zwei Wochen zu erfolgen. 
 
Artikel 8 Ansprüche gegen Dritte  
Schadenersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Um-
fang bis zu der Höhe, in der im Versicherungsfall eine Entschädigung
geleistet wird, an die SIGNAL IDUNA über. Sofern erforderlich, ist die 
versicherte Person verpflichtet, eine Abtretungserklärung gegenüber 
der SIGNAL IDUNA abzugeben. 
 
Artikel 9 Besondere Verwirkungsgründe  
Die SIGNAL IDUNA ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
 

  
a)   die versicherte Person bzw. der Versicherungsnehmer die 

SIGNAL IDUNA nach Eintritt des Versicherungsfalles arglistig 
über Umstände zu täuschen versucht, die für den Grund oder 
die Höhe der Leistung von Bedeutung sind;  

b)   eine Erstattung abgelehnt wurde und der Anspruch auf Leistung 
nicht gerichtlich geltend gemacht wird. 

 
Artikel 10 Kündigung nach dem Versicherungsfall  
a)  Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können der Versiche-
rungsnehmer und die SIGNAL IDUNA den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zugehen. 
b)  Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob seine Kündigung 
 

- sofort nach Ihrem Zugang bei der SIGNAL IDUNA oder 
- zu einem späteren Zeitpunkt 

 
wirksam werden soll. 
c)  Die Kündigung der SIGNAL IDUNA wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer, frühestens jedoch mit Beendi-
gung der versicherten Reise, wirksam. 
 
Artikel 11 Gerichtsstand/Anzuwendendes Recht 
1  Für Klagen gegen die SIGNAL IDUNA bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit nach dem Sitz der SIGNAL IDUNA oder dem Sitz 
der für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich 
zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz hat. 
 
2  Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des 
Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz 
hat. 
 
3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
4  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
Artikel 12 Jahresversicherungen  
Sofern im Versicherungsschein dokumentiert, verlängert sich bei 
Jahresversicherungen der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn nicht 
einem der Vertragspartner einen Monat vor Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. Die Kündi-
gung kann auf einzelne versicherte Personen beschränkt werden. 
Bei Jahresversicherungen der Reise-Krankenversicherung endet der 
Versicherungsschutz zum Ende des Versicherungsjahres, in dem 
die versicherte Person das 65. Lebensjahr vollendet. Für mitver-
sicherte Kinder in der Familienversicherung gemäß Artikel 1 endet 
der Versicherungsschutz spätestens zum Ende des Versicherungs-
jahres, in dem die versicherte Person das 18. Lebensjahr vollendet, 
ohne dass es einer gesonderten Mitteilung des Versicherers bedarf. 
Dies gilt auch für gesamte versicherte Reisepakete, in denen die 
Reise-Krankenversicherung mit eingeschlossen ist. 
Diese Regelung findet keine Anwendung auf vereinbarte Tarife für 
Personen ab 65 Jahre, sofern wir im Versicherungsschein ausdrück-
lich darauf hinweisen. 
 
Artikel 13 Verjährung  
Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem 
die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch des Versiche-
rungsnehmers bei der SIGNAL IDUNA angemeldet worden, ist die 
Verjährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung der 
SIGNAL IDUNA gehemmt. 
 
 
 


